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Beteiligung am Bebauungsplanverfahren  
 
"Birkelstraße" 

 
Fristablauf für die Stellungnahme am: 22.01.2018  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o.g. Verfahren wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Am Verfahren wurde das   
 
Amt für Umweltschutz 
 
beteiligt.  
 
Aufgrund der Fachbehördenbeteiligung liegen der Geschäftsstelle für 
Genehmigungs- und Planverfahren folgende Informationen vor: 
 
 
 
Amt für Umweltschutz 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
Immissionsschutz 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
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Grundwasserschutz 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
Bodenschutz 
 
Die Formulierungen unter Hinweise zum Bodenschutz (C2) wurden entsprechend ange-
passt und abgeändert. Allerdings haben sich hierbei zwei Fehler eingeschlichen, die 
noch korrigiert werden sollten. Zum einen wurde anstatt </= Z1.1 "s" Z1.1 geschrieben 
und statt VWV Boden "WW" Boden. 
 
Außerdem ersetzt dieser neue, überarbeitete Abschnitt zu C2 den alten Abschnitt "Laut 

der Standort im Bereich Haldenbach der Einbaukonfiguration Z 1.1. nach der VWV Bo-
den. Bei Einhaltung der Zuordnungswerte Z1.1 und gleichzeitig bautechnischer Eignung 
ist ein Wiedereinbau von Abtrag- und Aushubmaterial vor Ort geplant". Dieser Abschnitt 
kann somit gestrichen werden. 
 
Leider wurden die Formulierungsänderungen bzgl. des Wiedereinbaus von anfallendem 
Bodenmaterial nur im Textteil des Bebauungsplanes übernommen, nicht jedoch im Um-
weltbericht. So sind die Formulierungen auf S. 29 und S. 38 noch immer unverändert 
und sollten auch, wie bereits im Textteil unter C2 erfolgt, aktualisiert werden. 
 
Es wird nochmals darum gebeten nicht nur auf das Merkblatt "Bodenschutz bei Bau-
maßnahmen" zu verweisen, sondern dieses den Unterlagen beizulegen bzw. die Inhalte 
des Merkblattes in den Textteil zu übernehmen. 
 
 
Altlasten und Schadensfälle 
 
Die Formulierungsänderungen bzgl. "Altlasten" wurden im Textteil des Bebauungspla-
nes übernommen, nicht jedoch im Umweltbericht auf Seite 39 und 40. Es wird gebeten, 
die Änderungen auch im Umweltbericht zu aktualisieren. 
 
 
Kommunale Abwasserbeseitigung 
 
Gemäß der Verordnung zur dezentralen Beseitigung des Niederschlagswassers ist für 
die Versickerung/Verrieselung des Niederschlagswassers oder der ortsnahen Einleitung 
in ein  oberirdisches Gewässer eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Hierfür ist 
ein formloser Antrag einschließlich Planunterlagen in 4-facher Fertigung beim Amt für 
Umweltschutz einzureichen. 
 
- Beschreibung 
- Übersichtslageplan mit Einleitungsstelle ins Gewässer M 1:500  
- Entwässerungsplan M 1:100 
 
Hinweis: Das Dacheindeckmaterial darf nicht aus unbeschichteten Kupfer-, Zink- oder 
Bleiblechen bestehen.  
 
 
Gewässerbewirtschaftung  
 
Da sich im erneuten Entwurf vom 14.12.2017 keine Änderungen ergeben, die die Ge-
wässerbewirtschaftung betreffen, bestehen keine Bedenken gegen die Änderungen. Es 
wird auf die Stellungnahme vom 12.09.2017 verwiesen. 
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Hochwasserschutz und Wasserbau 
 
Gegen das Vorhaben bestehen keine Bedenken. Der Vorhabensbereich wird nach den 
Hochwassergefahrenkarten (HWGK) des Landes Baden-Württemberg bei einem extre-
men Hochwasserereignis (HQextrem) überschwemmt. Daher sind die Belange des 
Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge zu beachten. Auf die Regelungen 
des § 78 b WHG wird verwiesen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
S. Voigt 
 
Anlagen 














